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An Herrn Amtsrichter Herbst,  
Amtsgericht Bamberg 
Synagogenplatz 1 
96047 Bamberg 

 
An Herrn Prof. Dr. med. Dr. .h. c. Rascher,  
Klinik mit Poliklinik  
Für Kinder und Jugendliche 
Loschgestrasse 15 
91054 Erlangen 

 
An Herrn Prof. Dr. med. Dipl-Psych. Günther, 
Leiter der psychiatrischen Abteilung der Nervenklinik Bamberg 
Sankt-Getreu-Strasse 14 – 18  
96049 Bamberg 

 
 
 
 
 

 
17. Mai 2006 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Sehr geehrter Richter Herbst, 
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aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes im Beschluß des Oberlandesgerichtes teilweise 
gestrichen.  

Wenn man die sofortige Beschwerde vom 12.10.2004, (Es sind 3 Eingaben, in welchen die 
Sofortige Beschwerde dem Oberlandesgericht eingereicht wurde: Die Eingabe vom 
12.10.2004, die vom 03.11.2004 und die vom 24.11.2004. In der „Chronologie der 
Gerichtsereignisse Nr. 7 vom 15. Mai veröffentlichten wir den 1. Teil der Sofortigen 
Beschwerde vom 12.10.2004) gegen den Beschluß des Oberlandesgerichtes vom 30.09.2004 
studiert, kann man nur schockiert sein ob der Ignoranz der Ausführungen im Beschluss des 
Oberlandesgerichtes vom 06.12.2004. Der Amtsgerichtsbeschluss und die darauf bezügliche 
Sofortige Beschwerde waren im letzten Offenen Brief vom 15. Mai mit dem Verweis auf die 
auf www.petra-heller.info�veröffentlichten Beweise abgedruckt (Rubrik ����„Richter Herbst 
reißt Aeneas aus seiner Familie“; Titel  „Sofortige Beschwerde vom 12.10.2004“). 

 Die Beweise der Sofortigen Beschwerde werden in den nächsten Offenen Briefen der 
„CHRONOLOGIE DER GERICHTSEREIGNISSE“ sämtlich veröf fentlicht werden. 

An Frau Ellen Höhn,                                                                                  
Leiterin des Allgemeinen Sozialen Dienstes 
Stadt-Jugendamt Bamberg, 
Geyerswörthstrasse 1 
 
An Herrn Vormundschaftsrichter Dr. Lassmann, 
Amtsgericht Bamberg 
Vormundschaftsgericht 
Synagogenplatz 1 
96047 Bamberg 
 
An Herrn Dr. Strauch, 
Landratsamt Bamberg 
Gesundheitswesen und Ernährungsberatung 
Ludwigstrasse 25 
96052 Bamberg 
 
An Frau Dipl.-päd. Burger 
Kinder –und Jugendlichenpsychotherapeutin 
Systemische Paar- und Familientherapeutin 
Geschwister-Gummi-Stiftung 
Schießgraben 7 
95326 Kulmbach 
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Wir kommentieren hier die markantesten Punkte des Inhaltes des Oberlandesgerichts-
Beschlußes (Hervorhebungen durch die Verfasser des Offenen Briefes): 
 
ZITAT OBERLANDESGERICHTSBESCHLUß:   
„Beschluß 
 
1.  Amtsgericht hat mit Beschluß vom 02.08.2004 im Wege der vorläufigen Anordnung der 
Beteiligten zu 1. (nachfolgend Antragsgegnerin genannt) das Personenrecht für ihr am 
17.04.1995 nichtehelich geborenes Kind Aeneas Heller entzogen und das Stadtjugendamt 
Bamberg zum Pfleger für das Kind bestellt. In der antragsgemäß durchgeführten Verhandlung 
vom 17.09.2004 hörte das Amtsgericht die Antragsgegnerin sowie den Verfahrenspfleger an. 
Am 24.09.2004 erfolgte ohne Anwesenheit der Parteien die Anhörung des Kindes Aeneas. 
Mit Beschluß vom 30.09.2004 hat das Amtsgericht den Beschluß vom 02.08.2004 aufrecht 
erhalten. Auf die Gründe wird Bezug genommen. 

 
Gegen diese ihr am 05.10.2004 zugestellte Entscheidung hat die Antragsgegnerin am 
19.10.2004 sofortige Beschwerde eingelegt mit dem Ziel, den Beschluß aufzuheben und ihr 
weiterhin die elterliche Sorge für das Kind Aeneas zu belassen. Zur Begründung trägt sie im 
Wesentlichen vor, Kind leide nach den Feststellungen mehrerer Ärzte an Borreliose, weshalb 
sie auf deren Anraten die antibiotische Therapie zunächst mit Infusionen und zuletzt mit 
einem dem Kind eingepflanzten Gefäßkatheter durchgeführt habe. Sie bestreite die 
Feststellungen der derzeit behandelnden Arztes Prof. Dr. Rascher, Klinik mit Poliklinik für 
Kinder und Jugendliche der Universität Erlangen, wonach Aeneas weder an Borreliose noch 
an Zöliakie erkrankt sei und unter Angstzuständen leide. Auch wende sie sich gegen die 
Entfernung des Portes (Gefäßkatheter), da dieser zur Weiterbehandlung des Kindes 
erforderlich sei und im Übrigen zur Entfernung eine gesundheits- und lebensgefährdende 
Vollnarkose verabreicht werden müßte. Die negativen Befunde der Universitätsklinik 
Erlangen bezüglich Borreliose und Zöliakie bezweifle sie ebenso wie die Tatsache, daß 
Aeneas nun angeblich beschwerdefrei sei. Dies könne sie sich nur damit erklären, daß Aeneas 
Angst habe, seine Beschwerden Fremden gegenüber zu äußern oder daß die von ihr 
durchgeführte Langzeittherapie nunmehr angeschlagen habe. Die von den Ärzten der 
Universitätsklinik Erlangen beabsichtigte Dünndarmbiopsie sei nicht geeignet, die bei Aeneas 
bestehende Zöliakie festzustellen, weshalb diese Maßnahme ebenso wie die Entfernung des 
Portes abgelehnt werde.“  
 
[1. WIE IST ES MÖGLICH, DASS DAS OBERLANDESGERICHT HIER DIESE 
DARSTELLUNGEN VON FRAU HELLER IN DER SOFORTIGEN BESCHWERDE REFERIERT 
UND DANN ABER AUF SEITE 5 DES BESCHLUSSES – SEITE 6 DIESES OFFENEN BRIEFES 
IM KOMMENTAR – FESTZUSTELLEN WAGT, DASS NICHT ZU PRÜFEN SEI, OB DIE 
BEHANDLUNG VON FRAU HELLER ODER, WIE VON IHR DARGELEGT, VON ÄRZTEN 
ANGEORDNET WORDEN WAR? DIES IST JA DER ENTSCHEIDENDE PUNKT DES GANZEN 
VERFAHRENS, DER DURCH DAS AMTSGERICHT VOLLKOMMEN IGNORIERT WIRD: DIE 
THERAPIE VON AENEAS WAR ÄRZTLICH VERORDNET UND UNTER ÄRZTLICHER 
ÜBERWACHUNG DURCHGEFÜHRT WORDEN – KANN FRAU HELLER AN EINER 
EVENTUELLEN FEHLBEHANDLUNG IN IRGENDEINER WEISE MITVERANTWORTUNG 
HABEN ODER NICHT? IN DER SOFORTIGEN BESCHWERDE WIRD AUSGEFÜHRT, DASS 
FRAU HELLER SICH DER UNTERLASSENEN HILFELEISTUNG SCHULDIG GEMACHT 
HÄTTE, HÄTTE SIE DEN THERAPIEVORSCHLÄGEN DER DIAGNOSTIZIERENDEN ÄRZTE 
NICHT ZUGESTIMMT!... 
 
2. WIE IST ES MÖGLICH, DASS DAS OBERLANDESGERICHT SEITE 7 DES BESCHLUSSES 
FESTUSTELLEN WAGT, ES SEI NICHT ZU PRÜFEN , OB DIE ERKRANKUNGEN BEI 
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AENEAS FRÜHER EINMAL VORGELEGEN HABEN? ES IST DIES DIE FRAGE NACH EINER 
LEGITIMATION FÜR DIE BEHANDLUNG VON AENEAS, WAS DOCH DER KERNPUNKT 
DES VERFAHRENS IST.] 
 
ZITAT OBERLANDESGERICHTSBESCHLUß:  
„Notfalls sei die Antragsgegnerin bereit, den Teilbereich der Personensorge, der sich mit der 
Gesundheitsfürsorge befaßt, dem Pfleger zu überlassen. In diesem Fall würde sie sich 
verpflichten, die Behandlung des Kindes ausschließlich dem Jugendamt zu überlassen. 
Zur Angstproblematik des Kindes weist die Antragsgegnerin darauf hin, daß deshalb im 
Rahmen des vom leiblichen Vater iniziierten früheren Umgangsverfahrens eine Therapie bei 
der Dipl.-Psychologin (Name; Anm. d. Verfasser) durchgeführt worden sei und sie keinen 
Einfluß darauf habe, ob Aeneas seinen Vater besuche.“ 

 
[WIE IST ES MÖGLICH, DASS DAS OBERLANDESGERICHT JENE VEREINBARUNG VOR 
OBERLANDESGERICHT (!) VOM 5. APRIL 2001 – SEITEN 4 BIS 6 DIESES OFFENEN 
BRIEFES ABGEDRUCKT – SEITE 16 DER SOFORTIGEN BESCHWERDE (SEITE 25 
DIESES OFFENEN BRIEFES) ALS BEWEIS OFFERIERT – BEZÜGLICH DES 
UMGANGES DES LEIBLICHEN VATERS VON AENEAS MIT DIESE M NICHT 
ORDENTLICH DARSTELLT  UND ALS FÜR FRAU HELLER RECHTLICH BINDENDE 
REALITÄT WÜRDIGT? WIE IST ES MÖGLICH, DASS DAS OBERLANDESGERICHT GLEICH 
DEM AMTSGERICHT EINFACH BEHAUPTET, FRAU HELLER HÄTTE DIE ANGST VON 
AENEAS VOR SEINEM VATER GESCHÜRT, OHNE DIE DAMALS BEHANDELNDE 
PSYCHOLOGIN ZU BEFRAGEN?] 

 
ZITAT OBERLANDESGERICHTSBESCHLUß:  
„Die Herausnahme des Kindes durch das Jugendamt sei traumatisch gewesen. Ihr Verhalten 
bei der Herausnahme habe damit nichts zu tun. Daß nunmehr von der Schule für Kranke, 
Erlagen, erhebliche Wissenslücken aus der 2. und 3. Klasse festgestellt worden seien, seien 
erste Anzeichen dafür, daß Aeneas nicht mehr richtig behandelt werde. Während des 
Schulbesuches in Bamberg habe Aeneas normale schulische Leistungen erbracht. 

 
Bezüglich der weiteren Einzelheiten wird auf die Beschwerdeschriftsätze Bezug genommen.  

 
Die Beteiligte zu 2. (nachfolgend Jugendamt genannt) sowie der Verfahrenspfleger des 
Kindes wenden sich gegen die sofortige Beschwerde und beantragen deren Zurückweisung. 
Sie legen weitere gutachterliche Stellungnahmen des Prof. Dr. Rascher vom 14.10.2004 (Blatt 
243 d. A.), vom 28.10.2004 (Blatt 370 S.H. d. A.) vor, aus denen sich ergibt, daß bei Aeneas 
keinerlei Anzeichen einer Borreliose oder einer Zöliakie vorhanden seien und das Kind 
beschwerdefrei sei. 
 
Die sofortige Beschwerde der Antragsgegnerin ist zulässig, §§ 621g, 620c ZPO,  insbesondere 
form- und fristgerecht eingelegt, § 22 FGG. In der Sache hat das Rechtsmittel jedoch keinen 
Erfolg. Das Amtsgericht hat im Ergebnis zu Recht der Antragsgegnerin im Wege der 
einstweiligen Anordnung vorläufig das Personensorgerecht entzogen, weil erhebliche Gründe 
dafür sprechen, daß der Antragsgegnerin im Hauptsacheverfahren das Sorgerecht gemäß § 
1666 BGB in diesem Umfang entzogen werden wird und weniger einschneidende 
Maßnahmen, etwa nur der Entzug des Sorgerechtes bezogen auf die Gesundheitsvorsorge, 
nicht ausreichen, die Gefahr weiterer Schädigungen des Kindes durch die Antragsgegnerin 
abzuwenden. Zur Begründung wird zunächst voll inhaltlich auf die ausführlichen und 
zutreffenden Gründe der angefochtenen Entscheidung Bezug genommen. 
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Ergänzend ist im Hinblick auf das Beschwerdevorbringen und die weitere Entwicklung im 
Laufe des Beschwerdeverfahrens auszuführen: 

 
Soweit sich die Antragsgegnerin pauschal darauf beruft, die Langzeittherapie des 
Kindes sei nicht von ihr, sondern von mehreren behandelnden Ärzten auf Grund 
entsprechender Diagnosen angeordnet worden, kann die Erklärung dieser Frage im 
einstweiligen Anordnungsverfahren dahinstehen. Auf Grund des Beschwerdevorbringens 
und des Verhaltens der Antragsgegnerin im Beschwerdeverfahren ist zu befürchten, daß sie, 
sollte ihr das Kind wieder überlassen werden, erneut versuchen würde, die bisherige 
Behandlung fortzusetzen. Ihre nunmehr erklärte Bereitschaft, in Zukunft die Behandlung 
nicht mehr weiter zu betreiben, ist im Hinblick auf ihr Gesamtverhalten nicht glaubhaft. 
Obwohl Prof. Dr. Rascher im Schreiben vom 14.10.204 mitgeteilt hatte, daß die 
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Untersuchung des am 29.09.2004 dem Kind entnommenen Blutes keinen Anhalt für das 
Vorliegen einer Lyme Borreliose ergeben hat, bezweifelt sie nach wie vor diese Diagnose und 
vertritt die Auffassung, daß das Kind dringend einer weiteren Behandlung bedürfte.“ 

 
[ES IST, ALS HÄTTE DIE SOFORTIGE BESCHWERDE DEN RICHTERN DES 
OBERLANDESGERICHTES NICHT VORGELEGEN, WIRD DARIN DOCH DURCH EINEN 
BORRELIOSESPEZIALISTEN DARGELEGT, DASS EINE BORRELIOSE DURCH SEROLOGIE 
NICHT AUSGESCHLOSSEN WERDEN KANN - SEITEN 23 BIS 25 DIESES OFFENEN 
BRIEFES.]   

 
ZITAT OBERLANDESGERICHTSBESCHLUß:  
„Noch in ihrer Beschwerdebegründung weist sie darauf hin, daß sie bestreite, daß das Kind 
nunmehr beschwerdefrei sei. Gegen ihr Versprechen, die Behandlung nicht mehr fortsetzen zu 
wollen, spricht auch ihre schriftsätzlich erklärte Ablehnung  der Entfernung des Portkatheters, 
die von Prof. Dr. Rascher im Schreiben vom 15.10.2004 ebenfalls angekündigt und am 
20.10.2004 zwischenzeitlich erfolgt ist. Mit Schreiben vom 28.10.2004 hat Prof. Dr. Rascher 
mitgeteilt, daß die Entfernung des Portkatheters komplikationslos verlaufen sei und dabei 
auch eine Dünndarmbiopsie zur Abklärung der angeblich bestehenden Erkrankung an 
Zöliakie vorgenommen worden sei.  

 
[DIE BEWEISE, WIE DIE DURCH WISSENSCHAFTLER DARGELGTE SCHWIERIGKEIT 
EINES AUSSCHLUSSES VON ZÖLIAKIE DURCH EINE DÜNNDARM BIOPSIE NACH 
JAHRELANGER GLUTENFREIER ERNÄHRUNG  BEI AENEAS FINDEN KEINERLEI 
BERÜCKSICHTIGUNG – AUCH HIER DIE TOTALE IGNORANZ DER BEWEISE VON FRAU 
HELLER DURCH DAS OBERLANDES-GERICHT BAMBERG (die Neu-Auflage von 2005 der 
„DZG Medizin“ der deutschen Zöliakie-Gesellschaft weist bezüglich des hier veröffentlichten Textes 
keine Veränderungen auf.)  EXEMPLARISCH VERÖFFENTLICHEN WIR HIER SEITEN 8 BIS 11 
DEN BEWEIS AG 28 DER SOFORTIGEN BESCHWERDE VOM 12.10.2004 GEGEN DIE 
DÜNNDARMBIOPSIE  BEI AENEAS IN SEINER ISOLATION.] 
 
ZITAT OBERLANDESGERICHTSBESCHLUß:  
„Dabei sei festgestellt worden, daß Zöliakie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
auszuschließen ist. Daß die Antragsgegnerin trotz dieser gesicherten Erkenntnisse nach wie 
vor davon ausgeht, daß Aeneas die bisherige Therapie benötigt, ergibt sich aus dem 
Schriftsatz ihrer Prozeßbevollmächtigten vom 03.11.2004, in dem sie nach Erhalt des 
Schreibens der Schule für Kranke in Erlangen vom 14.10.2004, in dem auf die gravierenden 
Wissenslücken des Kindes hingewiesen worden war, ausführt, daß dies offensichtlich bereits 
die Auswirkungen des Abbruchs der Antibiotikatherapie seien.“ 
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[DAS OBERLANDESGERICHT SPRICHT VON GESICHERTEN ERKENNTNISSEN, WO 
NACHWEISLICH KEINE  GESICHTERTEN ERKENNTNISSE VORLIEGEN KÖNNEN. SIEHE 
DEN BEWEIS BEZÜGLICH DÜNNDARMBIOPSIE SEITEN 8-11 DIESES OFFENEN BRIEFES. 
OFFENSICHTLICH STELLT AUCH DAS OBERLANDESGERICHT AUF DIE VERMEINT-
LICHE AUTORITÄT DES UNIVERSITÄTSPROFESSORS RASCHER AB, OBWOHL DIE 
ERKENNTNISSE BEZÜGLICH ZÖLIAKIE-DIAGNOSTIK IN DIESEM FALL IN DER „DZG 
MEDIZIN“ AUCH VON EINEM PROFESSOR GETRAGEN  WERDEN…] 

 
ZITAT OBERLANDESGERICHTSBESCHLUß:  
„Nachdem die Antragsgegnerin bisher noch nicht bereit war, mit den das Kind behandelnden 
Ärzten in Erlangen Gespräche zu führen, weshalb es auch noch zu keinem Umgang mit dem 
Kind gekommen ist, kann im jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeklärt werden, ob die 
Antragsgegnerin auf Grund einer Erkrankung oder aus sonstigen Gründen nicht in der Lage 
ist, einzusehen, daß Aeneas gesundet ist und einer weiteren Behandlung nicht bedarf.“ 

[INWIEFERN UND WESHALB FRAU HELLER „NICHT BEREIT WAR, MIT DEN DAS KIND 
BEHANDELNDEN ÄRZTEN IN ERLANGEN GESPRÄCHE ZU FÜHREN“ WIRD DEUTLICH IN 
DER RUBRIK „ENTMÜNDIGUNG DER MUTTER ALS LETZTES MITTEL DES RICHTERS 
HERBST“ AUF  www.petra-heller.info…] 
 
ZITAT OBERLANDESGERICHTSBESCHLUß:  
„Eine derartige Untersuchung muß im Hauptsacheverfahren durchgeführt werden, wobei dort 
auch die vom Amtsgericht ausführlich behandelte Angstproblematik des Kindes durch 
entsprechende Sachverständige geklärt werden muß. Im einstweiligen Anordnungsverfahren 
ist jedoch auf Grund der bisher vorliegenden Erkenntnisse davon auszugehen, daß die bei dem 
Kind dach der Herausnahme aus dem mütterlichen Haushalt festgestellte Angst vor seinem 
leiblichen Vater nicht auf eigene Erlebnisse zurückgeführt werden kann, sondern von dritten 
Personen erzeugt wurde. Fest steht nämlich, daß Aeneas seit seinem dritten Geburtstag am 
17.04.1998 keinen Kontakt mehr zum leiblichen Vater hatte und es somit auszuschließen ist, 
daß nach Ablauf von fast 6 1/2 Jahren Erinnerungen an damalige Erlebnisse bei einem 
neunjährigen Kind vorhanden sind. Nachdem Aeneas sowohl mit den behandelnden Ärzten 
als auch mit dem Familienrichter anläßlich der Anhörung über seine Angstproblematik 
gesprochen hat, ist davon auszugehen, daß er seine Ängste auch der ihm vertrauten 
Antragsgegnerin in der Vergangenheit anvertraut hat.“ 
 
[SELBSTVERSTÄNDLICH WAR DEM SO. AUCH HIER SCHEINT WIEDER, ALS HÄTTE DIE 
SOFORTIGEN BESCHWERDE DEN RICHTERN DES OBERLANDESGERICHTES GAR NICHT 
VORGELEGEN ODER SIE IGNORIERTEN BEWUSST VERSCHIEDENSTE TEILE DIESER 
EILIGEN BESCHWERDE: AUF DER SEITE 16 DER SOFORTIGEN BESCHWERDE VOM 
12.10.2004 – SEITE 25 DIESES OFFENEN BRIEFES NOCHMALS ABGEDRUCKT – WURDE   
DEUTLICH AUF DIE SITUATION HINGEWIESEN UND DIE FUNKTION DER DAMALS 
AENEAS BEHANDELNDEN PSCHOLOGIN DARGELEGT. DIESE FUNKTION WIRD IN DER 
AUF DEN SEITEN 4 BIS 6 DIESES OFFENEN BRIEFES VERÖFFENTLICHTEN 
VEREINBARUNG VOR OBERLANDESGERICHT BEZÜGLICH DES UMGANGSRECHTES 
DES LEIBLICHEN VATERS VON AENEAS FESTGELEGT. ] 
  
ZITAT OBERLANDESGERICHTSBESCHLUß:  
„Wenn sie dieser für das Kind bedrohlichen Situation nicht auch persönlich entgegengewirkt 
hat, zeigt dies, daß für ihr Verhalten das Wohl des Kindes nicht im Vordergrund stand.“ 
[EINE REINE UNTERSTELLUNG GEGEN FRAU HELLER. WIE WAR WOHL DIE 
VEREINBARUNG VOM 5. APRIL 2001 – SEITEN 4 BIS 6 DIESES BRIEFES – VOR   
OBERLANDESGERICHT ZUSTANDE GEKOMMEN? KANN ES SEIN, DASS FRAU HELLER 
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HIER NICHT FÜR IHR KIND EINGESTANDEN IST? WESHALB WIRD DIESE 
VEREINBARUNG NIRGENDS IN DEN GERICHTSBESCHLÜSSEN GEWÜRDIGT?]  
 
ZITAT OBERLANDESGERICHTSBESCHLUß:  
„Dies wird auch dadurch deutlich, daß sie, obwohl ihr bekannt ist, daß Aeneas auf ihren 
Besuch seit Anfang August 2004 wartet, es bislang unterlassen hat, ernsthafte Bemühungen 
um das Zustandekommen eines Umgangs mit dem Kind  zu unternehmen. Nicht 
nachvollziehbar ist es, daß sie auf die Bedingungen der Universitätsklinik Erlangen, zuvor ein 
4-Augen-Gespräch mit ihr zu führen, nicht eingegangen ist und darauf bestand, daß entweder 
eine Vertrauensperson dabei sein dürfe oder sie ein Diktiergerät mitnehmen könne.  
Ginge es ihr nur um den raschen Aufbau eines Kontaktes zu ihrem Kind, hätte sie jederzeit 
auf die von ihr offensichtlich in der Vordergrund gerückte Dokumentation des äußeren 
Ablaufs der Gespräche bzw. des Umganges verzichten können.“ 
[FRAU HELLER GING ES SICHER NICHT UM DAS FESTHALTEN EINES ÄUSSEREN 
VERLAUFS EINES GESPRÄCHES, SONDERN UM EINEN SCHUTZ VOR ERNEUTEN 
VERLEUMDUNGEN IN EINEM GEGEN SIE ERSTELLTEN „PSYCHOLOGISCHEN 
GUTACHTEN“ NACH DEM BEISPIEL DR. STRAUCHS. DAS OBERLANDESGERICHT 
STELLT IRGENDWELCHE BEHAUPTUNGEN AUF, OHNE DIE TATSÄCHLICHE 
SITUATION, IN DER SICH FRAU HELLER DAMALS BEFAND, ZU ÜBERPRÜFEN. ES WIRD 
IM BESCHLUSS DES OBERLANDESGERICHTES MIT DEN VERLEU MDUNGEN GEGEN 
FRAU HELLER FORTGEFAHREN …] 
 
ZITAT OBERLANDESGERICHTSBESCHLUß:  
„Auch dieses Verhalten zeigt, daß die Antragsgegnerin möglicherweise auf Grund einer bei 
ihr bestehenden psychischen Erkrankung nicht in der Lage ist, das Wohl des Kindes zu 
erkennen, wodurch ihm ein der Vergangenheit körperlicher und nunmehr seelischer Schaden 
zugefügt wird. Weniger einschneidende Maßnahmen sind nicht möglich, um das Kind zu 
schützen. Insbesondere reicht es nicht aus, den Entzug des Sorgerechtes lediglich auf den 
Bereich der Gesundheitsvorsorge zu erstrecken, weil, wie oben ausgeführt wurde, auf Grund 
der Persönlichkeit der Antragsgegnerin nicht gewährleistet ist, daß sie ohne Wissen des 
Jugendamtes erneut eine Behandlung durchführt.“  
[NICHT  DURCHFÜHRT, SOLLTE ES WOHL HEISSEN…. WENN DAS JUGENDAMT 
JEDERZEIT ZUTRITT ZUM HAUSE HELLER HAT, UND DIE GESUNDHEITSFÜRSORGE 
INNE HAT, KANN ES WOHL ÜBERPRÜFEN, OB FRAU HELLER DEM KIND WEITERE 
MEDIKAMENTE VERABREICHT ODER NICHT. DIE BEGRPÜNDUNG DES 
OBERLANDESGERICHTES KANN AUCH IN DIESEM PUNKT NICHT NACHVOLLZOGEN 
WERDEN.] 
 
ZITAT OBERLANDESGERICHTSBESCHLUß:  
„Daß sie zu einer Kooperation nicht bereit ist, zeigt u. a. ihr Verhalten dem Leiter des 
staatlichen Gesundheitsamtes Dr. Strauch gegenüber“  
[ZU DEN VERLEUMDUNGEN VON FRAU HELLER DURCH DEN MEDIZINALDIREKTOR 
DES GESUNDHEITSAMTES BAMBERG DR. STRAUCH MEHR IN EINEM DER NÄCHSTEN 
OFFENEN BRIEFE. WIR VERWEISEN EINSTWEILEN AUF DIE EIDESSTATTLICHE 
ERKLÄRUNG EINES EHEMALIGEN VORSITZENDEN OBERLANDESR ICHTERS,  
VERÖFFENTLICHT IN DER CHRONOLOGIE DER GERICHTSEREIG NISSE  NR.3 VOM 
5. MAI 2006,  DER ZEUGE DES EINZIGEN EINSTÜNDIGEN GESPRÄCHES, DAS FRAU 
HELLER MIT DEM „LEITER DES STAATLICHEN GESUNDHEITSAMTES DR. STRAUCH“ 
GEFÜHRT HATTE, WAR.  
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TATSACHE IST, DASS DAS GERICHT KEINE DER AUSSAGEN VON DR. STRAUCH 
GEPRÜFT HAT UND ALLE BEWEISE WIE JENE EIDESSTATTLIC HE ERKLÄRUNG 
EINES IMMERHIN EHEMALIGEN VORSITZENDEN RICHTERS DES  
OBERLANDESGERICHTES VÖLLIG IGNORIERT!!! ]  
 
ZITAT OBERLANDESGERICHTSBESCHLUß:  
„und auch den Beamten des Jugendamtes und der Polizei anläßlich der Herausnahme des 
Kindes aus ihrer Wohnung. Darauf ist bereits im angefochtenen Beschluß ausführlich 
hingewiesen. 

 
Zusammenfassend ist deshalb festzustellen, daß in dem vorliegenden Verfahren der 
einstweiligen Anordnung glaubhaft gemacht ist, daß das körperliche, geistige und seelische 
Wohl des Kindes Aeneas durch die mißbräuchliche Ausübung der elterlichen Sorge 
möglicherweise in Folge unverschuldeten Versagens der Antragsgegnerin jedenfalls dadurch 
gefährdet im Sinne des §1666 Abs. 1BGB ist, daß sie aus welchen Gründen auch immer 
noch nicht einsieht,  
[ 1. ES LIEGEN DEM GERICHT STELLUNGNAHMEN VON 8 ÄRZTEN, WOVON 5 AENEAS 
PERSÖNLICH UNTERSUCHT HATTEN, VOR, DIE BESAGEN DASS AENEAS ZUM 
ZEITPUNKT DER HERAUS-NAHME AUS DER FAMILIE UNTER BORRELIOSE LITT. 
2. DAS VERTRAUEN IN DIE BEHÖRDLICHEN FUNKTIONSTRÄGER IST ZUTIEFST 
ERSCHÜTTERT  
A) DURCH DIE HERAUSNAHME DES KINDES AUF GRUNDLAGE DES 
VERLEUMDERISCHEN GUTACHTENS VON EINEM SOLCHEN FUNKTIONSTRÄGER: DR. 
STRAUCH, MEDIZINALDIREKTOR DES GESUNDHEITSAMTES BAMBERG. 
B) DURCH DIE IGNORANZ SÄMTLICHER BEWEISE DURCH DIE GERICHTSBARKEIT] 
  
ZITAT OBERLANDESGERICHTSBESCHLUß:  
„daß das Kind gesund ist und einer weiteren Behandlung nicht bedarf, obwohl, wie oben 
dargelegt, nach den aktuellen ärztlichen Befunden der Universitätsklinik Erlangen trotz 
Absetzen der medikamentösen Behandlung keinerlei Hinweise auf eine Erkrankung an 
Borreliose oder Zöliakie vorhanden sind. Die Frage, ob zu einem früheren Zeitpunkt diese 
Erkrankungen bei dem Kind festgestellt worden sind, braucht deshalb in dem summarischen 
Verfahren der einstweiligen Anordnung nicht geklärt zu werden. 
 
Insgesamt kann deshalb die sofortige Beschwerde der Antragsgegnerin keinen Erfolg haben.“ 
 
 
[DIE AUFGABE DES OBERLANDESGERICHTES 
WÄRE ES GEWESEN, DIE SOFORTIGE BESCHWER-
DE GEGEN DEN AMTSGERICHTSBESCHLUSS VOM 
30.09.2004 ZU PRÜFEN. STATTDESSEN WERDEN DIE 
BEWEISE DER SOFORTIGEN BESCHWERDE 
IGNORIERT UND ES WIRD MIT DEN VERLEUM-
DUNGEN FRAU HELLERS FORTGEFAHREN.]  
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Die gesamte Chronologie werden wir allen uns zugänglichen Medien, Amnesty 
International und weiteren Menschenrechtsorganisationen zukommen lassen. 

 
4�5��	�������	��	+4�5��	�������	��	+4�5��	�������	��	+4�5��	�������	��	+   
- Frau Dr. Angela Merkel, Bundeskanzlerin, Bundeskanzleramt, Willy-Brandtstr. 1,                 
  10557 Berlin; 
- Herrn Horst Köhler, Bundespräsident, Bundeskanzleramt, Willy-Brandstr. 1, 10557 Berlin;  
- Herrn Norbert Lammert, Bundestagspräsident, Bundestagsgebäude, Platz der Republik,   
  11011 Berlin  

 
Wir autorisieren die Mutter von Aeneas, Petra Heller, dieses Schreiben in der Öffentlichkeit 

und vor Gericht weiterzuverwenden. 
 

Die nächste Demonstration für Aeneas findet am Samstag, 27. Mai 2006 in Bamberg mit 
zahlreichen Solidaritätsbekundungen in anderen Städten statt. 
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Alle, die sich mit Aeneas solidarisieren 
 
 

 Name und Vorname       Datum                      Anschrift       Unterschrift  

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 


